
 

 

 

 

Kooperationsvertrag Schulsport 

 

zwischen dem 

Kreis Unna 

vertreten durch 

Herrn Landrat Michael Makiolla 

 

und dem 

 

KreisSportBund Unna e.V. 

vertreten durch 

den Vorstandsvorsitzenden Herrn Klaus Stindt 

und den Vorstand Finanzen Herrn Ludger Töpfer 

 

 

 

§ 1 Wahrnehmung der Aufgaben des Schulsports 

 

(1) Der KreisSportBund Unna e.V. übernimmt ab dem 01.01.2017 die bislang vom Kreis Unna wahr-

genommenen Aufgaben des Schulsports. 

 

(2) Der Schulsport umfasst insbesondere die nachfolgend aufgeführten Aufgaben: 

 

 Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wettbewerbe und Wettkämpfe des Lan-

dessportfestes der Schulen gemäß den Richtlinien des Landes NRW 

 Abwicklung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens zur Förderung von Schulsportgemein-

schaften (BASS 11 – 04 Nr. 14) 

 Organisation schulsportlicher Wettkämpfe des Landes NRW wie z. B. Landesprogramm 

„NRW kann schwimmen“ oder „WestfalenYoungStars“ 

 Umsetzung landesweiter Programme und Initiativen zur Weiterentwicklung des Schulsports 

 Unterstützung der Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen im außerunterrichtlichen 

Schulsport und in der örtlichen Kinder- und Jugendsportentwicklung 

 Mitwirkung in örtlichen Gremien mit dem Ziel der Verknüpfung schulsportlicher Inhalte mit 

anderen Inhalten, beispielsweise zu Integration, Inklusion und Gender Mainstreaming 

 Versand von Urkunden und Bescheinigungen im Rahmen der Aufgaben des Ausschusses 

für den Schulsport 

 

(3) Der KreisSportBund Unna e.V. verpflichtet sich, auf Anforderung über die Aktivitäten im Bereich 

des Schulsports zu berichten. 

 
  



 

 

§ 2 Förderung durch den Kreis Unna 

 

Der Kreis Unna gewährt dem KreisSportBund Unna e.V. für die übernommene Aufgabe des Schulsports 

ab dem 01.01.2017 jährlich einen Zuschuss in Höhe  

 

von 45.000 €. 

 

Mit diesem Gesamtbetrag sind alle dem KreisSportBund Unna e.V. durch die Übernahme der Aufgabe 

entstehenden Personal- und Sachkosten abgegolten. Die Auszahlung des Betrages erfolgt in zwei Raten 

im Januar und im Juli des jeweiligen Jahres. 

 

 

§ 3 Inkrafttreten und Vertragsdauer 

 

Der Vertrag tritt am 01.01.2017 in Kraft. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um zwei Jahre, sofern nicht 

eine der Vertragsparteien den Vertrag sechs Monate vor Ablauf schriftlich kündigt. 

 

 

 

Unna, 

 

Für den Kreis Unna:      Für den KreisSportBund Unna e.V.: 

 

 

 

 

Michael Makiolla      Klaus Stindt 

Landrat        Vorstandsvorsitzender 

 

 

 

 

        Ludger Töpfer 

        Vorstand Finanzen 

 

 

 

 


